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Einladung 
 
 
 

zu den Gemeindeversammlungen 
 

im Alten Schützenhaus 
 
 

Freitag, 24. November 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Römisch-Katholische   19.30 Uhr 
Kirchgemeinde 
 
 
Politische Gemeinde    20.00 Uhr 
 
 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlungen laden wir Sie gerne zu einem Apéro ein. 
Dieser findet im Alten Schützenhaus statt. 
 
Die Unterlagen zu den Sachgeschäften sowie die detaillierten Budgets können auf 
www.beckenried.ch sowie auf dem Digitalen Dorfplatz Beckenried eingesehen oder bei der 
Gemeindeverwaltung Beckenried angefordert werden. 
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Römisch-Katholische 
Kirchgemeinde Beckenried 
 
 
 
Kirchgemeindeversammlung 
Freitag, 24. November 2023, 19.30 Uhr 
Altes Schützenhaus 
 
 
 
 
 
Geschäftsordnung 
 
1. Wahl der Stimmenzählenden 

 
2. Genehmigung des Budgets für das Jahr 2024 

 
3. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024 

 
4. Kreditantrag über CHF 250'000.00 für die Überarbeitung des Projektes "Begegnungs-

zentrum" 
 
 
 
Die Unterlagen zu den Sachgeschäften sowie das detaillierte Budget können bei der Ge-
meindeverwaltung Beckenried, Dienstleistungszentrum Oeliweg 4 oder direkt auf der Web-
seite www.beckenried.ch oder auf dem Digitalen Dorfplatz Beckenried eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
Traktandum 1 
Wahl der Stimmenzählenden 
 
 
Es werden jeweils zwei Stimmenzählende vorgeschlagen (je für die Talseite und die Bergseite 
mit Ratstisch). Wenn eine grosse Beteiligung vorhanden ist, müssen allenfalls weitere 
Stimmenzählende gewählt werden. 
 
 
 
Traktandum 2 
Genehmigung des Budgets für das Jahr 2024 
 
 
Gesamtergebnis 
 
Das Budget 2024 rechnet mit einem negativen Gesamtergebnis von CHF 14'500.00. Die 
Ertragsseite beläuft sich auf CHF 944'100.00 und der Aufwand auf CHF 958'600.00. Dieses 
Ergebnis basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 0.35 Einheiten. 
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Legislative und Exekutive 
 
Die Nettoaufwendungen steigen bei der Exekutive um CHF 8'100.00. Dies bezieht sich auf 
höhere Kommissions- und Sitzungsgelder, welche für anstehende Projekte wie z.B. 
Begegnungszentrum, Kirchenbeleuchtung, Pfarreientwicklung, etc. erforderlich sind. 
 
Allgemeine Dienste 
 
Der Aufwand für die Finanzverwaltung erhöht sich um CHF 5'400.00. Grund dafür ist die neue 
Vereinbarung mit dem Gemeindewerk für die Erbringung von Finanzdienstleistungen. 
 
Beim Pfarramt ist eine Erhöhung des Aufwands um CHF 4'300.00 geplant. Einerseits steigt 
der Informatik-Nutzungsaufwand um CHF 10'400.00. Darin enthalten sind einmalige Kosten 
für die Beschaffung einer Software für die zentralisierte Personaldatenerfassung sowie 
Termin- und Raumverwaltung. Andererseits konnten gegenüber dem Vorjahr zahlreiche 
Budgetpositionen reduziert werden. 
 
Kirchliche Liegenschaften 
 
Neben dem ordentlichen Unterhalt sind im Budget 2024 Aufwendungen für Malerarbeiten an 
der Kirchenmaurer, für Sicherheitsmassnahmen in der Kirche sowie für die Revision der 
Schliessanlage enthalten. 
 
Seelsorge und Kirchendienst 
 
Die Nettoaufwendungen steigen um rund CHF 17'000.00. Beim Personalaufwand ist eine Zu-
nahme aufgrund der erwarteten Lohnentwicklung von CHF 26'300.00 vorgesehen. Bei den 
kirchlichen Anlässen entfällt der Beitrag an das Projekt "700 Jahre Kirchengeschichte", 
welcher im Vorjahresbudget enthalten war. 
 
Finanz- und Lastenausgleich 
 
Die Landeskirche hat den Mechanismus für die Berechnung des Finanzausgleiches ange-
passt, um eine verlässliche Budgetierung zu ermöglichen. Mit dem im Budget eingesetzten 
Ertrag von CHF 77'900.00 kann fix gerechnet werden. 
 
Finanzen und Steuern 
 
Da die Steuererträge teilweise grösseren Schwankungen unterliegen können, wurde für das 
Budget 2024 in Absprache mit der Finanzkommission auf den Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre abgestellt. Bei der Quellensteuer musste in der Jahresrechnung 2022 ein erheblicher 
Ertragsrückgang festgestellt werden, weshalb der budgetierte Ertrag auf das Niveau 2022 re-
duziert wurde. 
 
Investitionsrechnung 
 
Es wird auf Traktandum 4 verwiesen. 
 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
Der Kirchenrat beantragt, das Budget 2024 der Kirchgemeinde Beckenried zu genehmigen. 
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Traktandum 3 
Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024 
 
 
Die Jahresrechnung 2022 weist ein Eigenkapital von CHF 761'500.00 aus. Der budgetierte 
Verlust von CHF 14'500.00 ist somit verkraftbar. Aus diesem Grund beantragt der Kirchenrat 
für das Jahr 2024 keine Veränderung des Steuerfusses. 
 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
Der Kirchenrat beantragt für das Jahr 2024 die Beibehaltung des bisherigen Steuerfusses von 
0.35 Einheiten. 
 
 
Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Röm.-Kath. Kirch-
gemeinde 
 
Als Finanzkommission haben wir das Budget der Kirchgemeinde Beckenried für das Jahr 2024 
beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Gemäss unserer Be-
urteilung entspricht das Budget den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung 
erachten wir als vertretbar. 
 
Wir beantragen, den vorgeschlagenen Steuerfuss bei 0.35 Einheiten für das Jahr 2024 zu 
genehmigen. 
 
FINANZKOMMISSION RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE BECKENRIED 
Herbert Genhart, Präsident; Remo Käslin, Mitglied; Thomas Odermatt, Mitglied 
 
 
 
Traktandum 4 
Kreditantrag über CHF 250'000.00 für die Überarbeitung des Projektes "Begegnungs-
zentrum" 
 
 
Ausgangslage 
 
An der Urnenabstimmung vom 27. November 2016 wurde dem Planungskredit für ein Be-
gegnungszentrum zugestimmt. Der Kredit ermöglichte, dass das Projekt umfassend geplant 
werden konnte. Verschiedene Umstände und Faktoren (Baurechtliche Fragen, Nutzungs-
planung, Bauzone, Ortsbildschutz, etc.) haben dann den Planungsablauf und somit die weitere 
Realisierung des Begegnungszentrums verhindert. 
 
Daraufhin hat die Fachstelle für Denkmalpflege und die Politische Gemeinde Beckenried 2022 
die Ausarbeitung einer Ortsbildanalyse veranlasst, was und wie im Gebiet Chappelmatt gebaut 
werden kann. Die Ausarbeitung vollzog das von Gemeinde- und Kirchgemeinde unabhängige 
Büro ZEITRAUM Planungen AG, Luzern. Die Ergebnisse liegen nun, nach mehreren Ver-
nehmlassungen, vor. Als Voraussetzung für die Realisierung wurde nun innerhalb der aktuell 
laufenden Nutzungsplanung eine entsprechend Umzonung beim Kanton beantragt. 
 
Das künftige Projekt soll einer zeitgemässen respektive zukunftsorientierten Dorfgestaltung 
entsprechen. Der Saal soll den verschiedenen Körperschaften im Dorf einen Ort bieten, an 
dem Begegnungen in Form von Vereinsanlässen, Generalversammlungen oder Vorträgen 
stattfinden können. Aber auch für traditionelle Veranstaltungen im Dorfzentrum soll er der Be-
völkerung zur Verfügung stehen. Dringend notwendig für die Pfarrei sind zudem auch 
Gruppenräume für interne Veranstaltungen, Gruppentreffen und diakonische Angebote. 
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Nicht nur der Saal und die Gruppenräume werden vom Kirchenrat gewünscht und als not-
wendig erachtetet, sondern auch der Bau von erschwinglichem Wohnraum, welcher die Kirch-
gemeinde nach wie vor realisieren möchte. Diesbezüglich sind Kirchen- und Gemeinderat im 
guten Austausch. Deshalb ist es dem Kirchenrat ein Anliegen, das Projekt unter Berück-
sichtigung der neuen, sich veränderten Grundlagen zu konsolidieren, zu überarbeiten und 
weiterzuverfolgen. 
 
Hierzu sind nun weitere Abklärungen erforderlich. Dabei geht es um folgende Punkte: Einer-
seits sind die denkmalpflegerischen Aspekte und Gespräche mit Anwohnern und weiteren 
Interessensgruppen relevant. Andererseits ist die gesamtheitliche Planung des Gebäudes mit 
dem Saal, den Gruppenräumen, Büroräumlichkeiten und Wohnungen (auch für den Pfarrer) 
inkl. Parkplatz-Situation unumgänglich. Und nicht zuletzt muss die Finanzierung des gesamten 
Projektes sorgfältig geplant werden. 
 
Ziel ist es, das Projekt so zu überarbeiten, dass eine Realisierung des Begegnungszentrums 
angegangen werden kann. Aus der bisherigen Planung können die Planer dabei auf be-
stehende Grundlagen, resp. bereits getätigte aufwendige und somit kostspielige Vorab-
klärungen zurückgreifen. 
 
 
Stellungnahme des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat anerkennt die Notwendigkeit des Bauvorhabens mit einem Saal, welcher 
von der Bevölkerung genutzt werden kann. Die Weiterbearbeitung des Projektes wird be-
grüsst. 
 
 
Antrag des Kirchenrates 
 
Der Kirchenrat beantragt, den erforderlichen Überarbeitungskredit in der Höhe von 
CHF 250‘000.00 zu genehmigen, damit die oben erwähnten Leistungen erbracht werden 
können. 
 
 
Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Röm.-Kath. Kirch-
gemeinde Beckenried 
 
Als Finanzkommission haben wir das Sachgeschäft für die Überarbeitung des Projektes "Be-
gegnungszentrum" gemäss dem gesetzlichen Auftrag geprüft. Wir beantragen, dem vor-
liegenden Sachgeschäft zuzustimmen. 
 
FINANZKOMMISSION RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE BECKENRIED 
Herbert Genhart, Präsident; Remo Käslin, Mitglied; Thomas Odermatt, Mitglied 
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Politische Gemeinde Beckenried 
 
 
 
Gemeindeversammlung 
Freitag, 24. November 2023, 20.00 Uhr 
Altes Schützenhaus 
 
 
 
 
 
Geschäftsordnung 
 
1. Wahl der Stimmenzählenden 
 
2. Einbürgerungsgesuche (Urnenabstimmung innerhalb der Gemeindeversammlung, sofern ein 

begründeter Antrag auf Ablehnung gestellt wird): 
 
2.1 Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an Maria 

Semlikou, griechische Staatsangehörige, wohnhaft in Beckenried, Dorfstrasse 25 
 
2.2 Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an Nicola 

Steinlechner, österreichische Staatsangehörige, wohnhaft in Beckenried, 
Nidertistrasse 26 

 
2.3 Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an die Familie 

Andreas Logk, deutscher Staatsangehöriger und seine Ehefrau Zornitsa Logk, 
bulgarische Staatsangehörige sowie die Kinder Adrian und Amira Logk, beide 
deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Beckenried, Rütenenstrasse 70 

 
3. Beschlussfassung über die Budgets: 

 
3.1 Politische Gemeinde Beckenried. Genehmigung des Budgets 2024 
 
3.2 Gemeindewerk Beckenried. Genehmigung des Budgets 2024 

 
4. Politische Gemeinde Beckenried. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024 

 
5. Politische Gemeinde Beckenried. Bewilligung eines Baukredites für die Teilsanierung 

(2. Etappe) des Oberstufenschulhauses (alter Teil) im Kostenbetrage von CHF 800'000.00 
inkl. 8.1 % MWST, zuzüglich teuerungsbedingte Mehraufwendungen (Kostenstand Juli 
2022) 
 

6. Gemeindewerk Beckenried. Bewilligung eines Zusatzkredites für den Neubau der Quell-
wasserableitung Schwändi im Kostenbetrage von CHF 1'490'000.00 (ohne MWST) 

 
 
 
Die Unterlagen zu den Sachgeschäften sowie das detaillierte Budget können bei der Ge-
meindeverwaltung Beckenried, Dienstleistungszentrum Oeliweg 4 oder direkt auf der Web-
seite www.beckenried.ch und dem Digitalen Dorfplatz Beckenried eingesehen werden. 
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Traktandum 1
Wahl der Stimmenzählenden

Es werden jeweils zwei Stimmenzählende vorgeschlagen (für die Talseite und die Bergseite 
mit Ratstisch). Wenn eine grosse Beteiligung vorhanden ist, müssen allenfalls weitere 
Stimmenzählende gewählt werden.

Traktandum 2.1
Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an Maria 
Semlikou, Staatsangehörige von Griechenland, wohnhaft in Beckenried, Dorfstrasse 25

Sachverhalt

Maria Semlikou, geb. 12. Februar 1978, griechische Staatsangehörige, wohnhaft in Becken-
ried, Dorfstrasse 25, hat am 3. Februar 2023 das Gesuch um Erteilung des Schweizer Bürger-
rechtes eingereicht.

Erwägungen

A. Die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an Maria Semlikou fällt
in den Kompetenzbereich der Gemeindeversammlung.

B. Maria Semlikou ist am 12. Februar 1978 in Böblingen (DE) geboren. Seit Oktober
1999 lebt sie in der Schweiz und seit August 2011 in Beckenried. Mit ihrem Schweizer Partner 
und dem gemeinsamen Sohn lebt sie an der Dorfstrasse 25. Maria Semlikou ist Architektin 
und arbeitet seit 2012 bei der Kontur Architekten AG in Stans.

C. Die Gesuchstellerin hat einen sehr guten Leumund und ist vorbildlich in der Gemeinde
integriert. Sie kommt ihren Verpflichtungen ordnungsgemäss nach. Die formellen und 
materiellen Voraussetzungen nach den kantonalen Richtlinien für die Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechtes werden von der Gesuchstellerin erfüllt. Es bestehen keine Anhalts-
punkte, welche gegen eine Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an 
Maria Semlikou sprechen würden.

D. Einbürgerungen können gemäss den Weisungen des Regierungsrates Nidwalden an
der Urne innerhalb der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. Ohne ausdrücklichen 
und begründeten Antrag auf Ablehnung des Gesuches wird darüber nicht in geheimer Ab-
stimmung entschieden. Das Einbürgerungsgesuch gilt dann als angenommen.

Anträge auf Ablehnung des Einbürgerungsgesuches müssen begründet werden. Be-
gründungen mit dem alleinigen Hinweis auf Herkunft, Rasse, religiöse oder politische Über-
zeugung sind unzulässig. Sie widersprechen dem Rassendiskriminierungsverbot gemäss 
Bundesverfassung.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, Maria Semlikou, geb. 12. Februar 
1978, griechische Staatsangehörige, wohnhaft in Beckenried, Dorfstrasse 25, das Gemeinde-
bürgerrecht von Beckenried zuzusichern.

Traktandum 2.2
Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an Nicola 
Steinlechner, Staatsangehörige von Österreich, wohnhaft in Beckenried, Niderti-
strasse 26

Sachverhalt

Nicola Steinlechner, geb. 14. Oktober 1974, österreichische Staatsangehörige, wohnhaft in 
Beckenried, Nidertistrasse 26, hat am 27. Februar 2023 das Gesuch um Erteilung des 
Schweizer Bürgerrechtes eingereicht.

Erwägungen

A. Die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an Nicola Steinlechner
fällt in den Kompetenzbereich der Gemeindeversammlung.

B. Nicola Steinlechner ist am 14. Oktober 1974 in Schwaz (AT) geboren. Nicola Stein-
lechner wohnt mit Unterbruch seit 1999 in Beckenried. Sie arbeitet bei der Lussi Tavola AG 
als Servicefachangestellte und befindet sich momentan noch in einer Weiterbildung.

C. Die Gesuchstellerin hat einen sehr guten Leumund und ist vorbildlich in der Gemeinde
integriert. Sie kommt ihren Verpflichtungen ordnungsgemäss nach. Die formellen und 
materiellen Voraussetzungen nach den kantonalen Richtlinien für die Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechtes werden von der Gesuchstellerin erfüllt. Es bestehen keine Anhalts-
punkte, welche gegen eine Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an 
Nicola Steinlechner sprechen würden.

D. Einbürgerungen können gemäss den Weisungen des Regierungsrates Nidwalden an
der Urne innerhalb der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. Ohne ausdrücklichen 
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und begründeten Antrag auf Ablehnung des Gesuches wird darüber nicht in geheimer Ab-
stimmung entschieden. Das Einbürgerungsgesuch gilt dann als angenommen. 
 
Anträge auf Ablehnung des Einbürgerungsgesuches müssen begründet werden. Be-
gründungen mit dem alleinigen Hinweis auf Herkunft, Rasse, religiöse oder politische Über-
zeugung sind unzulässig. Sie widersprechen dem Rassendiskriminierungsverbot gemäss 
Bundesverfassung. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, Nicola Steinlechner, geb. 14. Okto-
ber 1974, österreichische Staatsangehörige, wohnhaft in Beckenried, Nidertistrasse 26, das 
Gemeindebürgerrecht von Beckenried zuzusichern. 
 
 
 
Traktandum 2.3 
Gesuch um Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an Andreas 
Logk, Staatsangehöriger von Deutschland, Ehefrau Zornitsa Logk, Staatsangehörige 
von Bulgarien sowie  an die  Kinder  Adrian und Amira, beide Staatsangehörige von 
Deutschland, alle wohnhaft in Beckenried, Rütenenstrasse 70 
 
 
Sachverhalt 
 
Andreas Logk, deutscher Staatsangehöriger und seine Ehefrau Zornitsa Logk, bulgarische 
Staatsangehörige sowie ihre beiden Kinder Adrian und Amira Logk, beide deutsche Staatsan-
gehörige, alle wohnhaft in Beckenried, Rütenenstrasse 70, haben am 17. Februar 2023 das 
Gesuch um Erteilung des Schweizer Bürgerrechts eingereicht. 
 

 
 
 
Erwägungen 
 

A. Die Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an die Familie Andreas 
und Zornitsa Logk mit den Kindern Adrian und Amira Logk fällt in den Kompetenzbereich der 
Gemeindeversammlung. 
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B. Andreas Logk ist am 1. November 1979 in Lauchhammer (Deutschland) geboren. Er 
ist am 3. Oktober 2004 in die Schweiz eingereist. Seit 1. Dezember 2006 wohnt er in Becken-
ried inzwischen zusammen mit seiner Ehefrau Zornitsa und den beiden Kindern Adrian und 
Amira. Andreas Logk ist Dipl. Wirtschaftspsychologe und seit August 2016 Geschäftsführer 
der Management Tools Research AG in Beckenried. 
 
Zornitsa Logk ist am 15. Dezember 1984 in Sofia (Bulgarien) geboren und am 25. Oktober 
2012 in die Schweiz eingereist. Sie ist Geografin und besucht momentan die Weiterbildung 
CAS Räumliche Informationssysteme an der ETH in Zürich. Seit Mai 2023 arbeitet sie in einem 
80% Pensum bei der NIS AG in Sursee. 
 
Adrian Logk ist am 19. April 2016 in Stans geboren und kommt im Sommer in die zweite 
Klasse. Seine Schwester Amira ist am 12. Januar 2020 ebenfalls in Stans geboren und be-
sucht die KiTa Mattenhof. 
 

C. Die Gesuchsteller haben einen sehr guten Leumund und sind vorbildlich in der Ge-
meinde integriert. Sie kommen ihren Verpflichtungen ordnungsgemäss nach. Die formellen 
und materiellen Voraussetzungen nach den kantonalen Richtlinien für die Zusicherung des 
Gemeindebürgerrechtes werden von den Gesuchstellern erfüllt. Es bestehen keine Anhalts-
punkte, welche gegen eine Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes von Beckenried an die 
Familie Andreas und Zornitsa Logk mit den Kindern Adrian und Amira Logk sprechen würden. 
 

D. Einbürgerungen können gemäss den Weisungen des Regierungsrates Nidwalden an 
der Urne innerhalb der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. Ohne ausdrücklichen 
und begründeten Antrag auf Ablehnung des Gesuches wird darüber nicht in geheimer Ab-
stimmung entschieden. Das Einbürgerungsgesuch gilt dann als angenommen. 
 
Anträge auf Ablehnung des Einbürgerungsgesuches müssen begründet werden. Be-
gründungen mit dem alleinigen Hinweis auf Herkunft, Rasse, religiöse oder politische Über-
zeugung sind unzulässig. Sie widersprechen dem Rassendiskriminierungsverbot gemäss 
Bundesverfassung. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, Andreas Logk, geb. 1. November 
1979, deutscher Staatsangehöriger und seiner Ehefrau Zornitsa Logk, geb. 15. Dezember 
1984 bulgarische Staatsangehörige sowie den Kindern Adrian Logk, geb. 19. April 2016 und 
Amira Logk, geb. 12. Januar 2020, beide deutsche Staatsangehörige, alle wohnhaft in 
Beckenried, Rütenenstrasse 70, das Gemeindebürgerrecht von Beckenried zuzusichern. 
 
 
 
Traktandum 3.1 
Politische Gemeinde Beckenried. Genehmigung des Budgets 2024 
 
 
I. Erfolgsrechnung 
 
Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Ertrag von CHF 14'580'000.00 und einem Aufwand von 
CHF 14'827'640.00 einen operativen Verlust von CHF 247'640.00 vor. Dank der Entnahme 
von CHF 250'000.00 aus den finanzpolitischen Reserven resultiert beim Gesamtergebnis ein 
Überschuss von CHF 2'360.00. Dieses Ergebnis basiert auf einem unveränderten Steuerfuss 
bei den Einkommenssteuern der Natürlichen Personen von 1.79 Einheiten. 
 
Der budgetierte Ertrag hat gegenüber dem Vorjahr um CHF 264'810.00 zugenommen. Die 
Zunahme ist im Wesentlichen auf die höheren Erträge bei den Einkommenssteuern der 
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Natürlichen Personen, den Vermögenssteuern der Natürlichen Personen und der erfreulichen 
Entwicklung der Gewinnsteuern der Juristischen Personen zurückzuführen. Hingegen fällt der 
Finanz- und Lastenausgleich des Kantons an Gemeinden und von den Gemeinden an 
Gemeinden tiefer aus. Bei den Grundstückgewinnsteuern werden leicht höhere Einnahmen 
erwartet. 
 
Der budgetierte Aufwand hat gegenüber dem Vorjahr insgesamt um CHF 265'450.00 zuge-
nommen. Die Zunahme liegt im Wesentlichen am höheren Personalaufwand, dem Sach- und 
Betriebsaufwand, den Abschreibungen, dem gestiegenen Finanzaufwand, dem Transferauf-
wand sowie den höheren internen Verrechnungen. 
 
Der höhere Personalaufwand ist mit der Heranführung der Löhne der Lehrerpersonen an die 
Lohnleitlinie zu begründen. Der Gemeinderat hat sich dazu entschieden, diese vom Kanton 
empfohlene Anpassung in zwei Schritten vorzunehmen. Für das Budget 2024 sind in An-
lehnung an die Vorgaben des Kantons 1.5 % für eine generelle Lohnerhöhung sowie 1.25 % 
für individuelle Anpassungen bei den Verwaltungslöhnen und 1.75 % für die Anpassung bei 
den Lehrerlöhnen an die Lohnleitlinie vorgesehen. 
 
Der höhere Sachaufwand ist vorwiegend auf die allgemein gestiegenen Preise auf breiter 
Front sowie auf die weiterhin vorzunehmenden Sanierungen an den Infrastrukturanlagen der 
Gemeinde zurückzuführen. 
 
Die wesentlichen Mehraufwendungen (Abweichungen über CHF 10'000.00 pro Konto) sind in 
der funktionalen Gliederung je Bereich nach der Darstellung der Erfolgsrechnung erläutert. 
 
 
II. Investitionsrechnung 
 
Bei der Investitionsrechnung sind Bruttoinvestitionen von CHF 10'110'000.00 bzw. Nettoin-
vestitionen von CHF 4'763'000.00 vorgesehen. Die grössten geplanten und bewilligten In-
vestitionsvorhaben sind wie in den Vorjahren das Hochwasserschutzprojekt Lielibach (Fertig-
stellung Sammler Hinteregg und Sanierung Unterlauf) sowie der Neubau der Wertstoff-
sammelstelle Allmend. 
 
Die Detailangaben sind nach der Darstellung der Investitionsrechnung 2024 ersichtlich. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Ge-
meinde zu genehmigen. 
 
 
Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde 
 
Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der 
Politischen Gemeinde Beckenried für das Jahr 2024 beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte 
nach dem gesetzlichen Auftrag. Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den ge-
setzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung erachten wir als vertretbar. 
 
Wir beantragen, das vorliegende Budget der Politischen Gemeinde für das Jahr 2024 zu ge-
nehmigen. 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Urs-Peter Käslin, Präsident; Herbert Genhart, Mitglied; Rita Käslin-Waser, Mitglied; Remo Käslin, Mit-
glied; Thomas Odermatt, Mitglied 
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Die Detailangaben sind nach der Darstellung der Investitionsrechnung 2024 ersichtlich. 
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Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung (Begründungen) 
 
 
Nachfolgend werden die Budgetzahlen 2024 mit den Budgetzahlen 2023 verglichen. Die Be-
träge sind gerundet und in Tausend Franken dargestellt. Es werden Abweichungen grösser 
als CHF 10'000.00 begründet. 
 
Nr. Funktion Budget Budget Veränderung 
  2024 2023 
 
0 Allgemeine Verwaltung 1'422 1'482 -60 
 
0110 Legislative 40 45 -5 
 
0120 Exekutive 233 227 +6 
 
0210 Finanz- und Steuerverwaltung 92 95 -3 
 
0220 Gemeindekanzlei und Bauamt 832 893 -61 
Der Personalaufwand reduziert sich aufgrund einer nicht mehr besetzten Stelle. Dies ist auf-
grund einer Effizienzsteigerung und vorgenommenen Optimierungen möglich. 
 
0221 Informatik 102 101 +1 
 
0290 Verwaltungsliegenschaften 296 297 -1 
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicher- 95 101 -6 
 heit, Verteidigung 
 
1400 Allgemeines Rechtswesen 5 17 -12 
Aufgrund von vermehrten Einbürgerungsgesuchen wurde der Ertrag aus Einbürgerungs-
gebühren erhöht. 
 
1500 Feuerwehr 50 36 +14 
Die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehr fällt höher aus. Zudem wird gemäss Vorgabe des 
Feuerwehrinspektorates Nidwalden ein autarkes Alarmierungssystem umgesetzt. 
 
1610 Militärische Verteidigung -6 7 -13 
Es sind wieder vermehrt Truppen in Beckenried einquartiert, was sich in der Vergütung für die 
Benützung der gemeindeeigenen Liegenschaften positiv bemerkbar macht. 
 
1620 Zivilschutz 39 37 +2 
 
1621 Gemeindeführungsstab 8 5 +3 
 
2 Bildung 7'358 7'111 +247 
 
2110 Kindergarten 620 584 +36 
Die Löhne für die Lehrkräfte des Kindergartens erhöhen sich um CH 12'600.00. Zudem fallen 
die Rückerstattungen Dritter und die Schulgelder anderer Gemeinden weg. 
 
2120 Primarstufe 2'726 2'608 +118 
Die Löhne für die Lehrkräfte der Primarstufe erhöhen sich um CHF 65'300.00. Die Ent-
schädigung für Dienstleistungen an andere Schulen reduziert um CHF 33'000.00 und die 
Rückerstattungen Dritter fällt ganz weg. 
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2130 Orientierungsstufe 1'616 1'594 +22 
Die Löhne für die Lehrkräfte der Orientierungsstufe erhöhen sich um CHF 26'200.00. Im 
Gegenzug sind tiefere Kosten bei den Schulgeldern an andere Gemeinden zu verzeichnen 
und die Entschädigung für Dienstleistungen an anderen Schulen fallen leicht höher aus. 
 
2140 Musikschulen 255 287 -32 
Die Löhne für die Lehrkräfte der Musikschule verändern sich nur unwesentlich. Bei den Schul-
geldern wird ein höherer Ertrag erwartet. Ebenfalls fallen die Entschädigungen der Gemeinden 
Emmetten und Seelisberg höher aus. Die Schulgelder aus dem Fonds für Beckenrieder 
Jugend wurden mit CHF 14'000.00 budgetiert. 
 
2170 Schulliegenschaften 1'365 1'333 +32 
Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals erhöhen sich um CHF 27'000.00. Die 
Unterhalts- und Betriebskosten fallen durch die allgemeinen Kostensteigerungen höher aus. 
Die planmässigen Abschreibungen erhöhen sich nur unwesentlich. 
 
2180 Tagesbetreuung 25 24 +1 
 
2190 Schulleitung und Schulverwaltung 607 567 +40 
Die Löhne erhöhen sich um CHF 19'900.00. Im kommenden Jahr ist ein Gesamtschulanlass 
geplant, dessen Kosten mit CHF 23'000.00 im Budget 2024 enthalten ist. 
 
2192 Informatik 252 229 +23 
Die Informatikkosten steigen aufgrund der Digitalisierung stetig an. Einerseits erhöht sich der 
Informatiknutzungsaufwand und andererseits ist die Informatik (Hardware) auch zu unter-
halten, was sich bei den Kosten bemerkbar macht. Im Weiteren fallen die Verrechnungen der 
Informatikkosten der Gemeindeverwaltung an die Schule höher aus. 
 
2193 Schulische Sondermassnahmen 144 114 +30 
Eine Systemumstellung führt hier zu höheren Kosten von CHF 30'000.00. Die Leistungen für 
Logopädie und Psychomotorik werden neu beim Kanton eingekauft. Diese Kosten sind nicht 
mehr bei den Lohnkosten der Gemeinde enthalten. 
 
3 Kultur, Sport und Freizeit 399 332 +67 
 
3210 Bibliothek 74 88 -14 
Die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals wurden aufgrund der effektiven Auf-
wendungen der letzten Jahre budgetiert. Beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial sind 
allgemein tiefere Kosten zu verzeichnen. 
 
3290 Kultur 29 22 +7 
 
3320 Massenmedien 27 29 -2 
 
3410 Sport 15 17 -2 
 
3420 Freizeit 9 8 +1 
 
3421 Parkanlagen 109 108 +1 
 
3422 Wander- und Bikewege 65 52 +13 
Der Unterhalt an den Wanderwegen sowie die Verrechnung des Teams Tiefbau fallen höher 
aus. 
 
3423 Bootsanlagen Feld und Hagnau -29 -29 0 
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3424 Strandbad Bachegg 60 30 +30 
Beim Strandbad Bachegg fallen insbesondere die Unterhaltskosten höher aus. Zudem sind 
Ersatzanschaffungen notwendig. 
 
3425 Freizeitanlage Rütenen 40 7 +33 
Bei der WC-Anlage müssen dringende Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden. Zudem soll die 
Freizeitanlage mit Feuerstellen ergänzt werden. 
 
4 Gesundheit 112 113 -1 
 
4210 Ambulante Krankenpflege 97 97 0 
 
4330 Schulgesundheitsdienst 16 16 0 
 
5 Soziale Sicherheit 308 413 -105 
 
5230 Invalidenheime 15 15 0 
 
5350 Leistungen an das Alter 2 3 -1 
 
5430 Alimentenbevorschussung/-Inkasso 1 41 -40 
Der Aufwand für die Bevorschussung der Alimente werden durch fast identische Einnahmen 
gedeckt. Die Fallzahlen haben stark abgenommen. 
 
5441 Jugendkultur 30 20 +10 
Es ist im kommenden Jahr eine Umfrage vorgesehen, wie die Jugendarbeit in Zukunft allen-
falls besser gestaltet werden kann. 
 
5442 Fonds für Beckenrieder Jugend 14 14 0 
 
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 6 14 -8 
 
5720 Wirtschaftliche Hilfe 190 256 -66 
Die Anzahl Fälle der wirtschaftlichen Sozialhilfe sind sehr schwierig einzuschätzen. Die Fall-
zahlen sind derzeit rückläufig. Durch die geringeren Fallzahlen nehmen auch die Rücker-
stattungen ab. 
 
5730 Asylwesen 59 60 -1 
 
5790 Übrige Fürsorge 5 6 -1 
 
6 Verkehr 681 772 -91 
 
6120 Hauptstrassen 5 4 +1 
 
6150 Gemeindestrassen 837 896 -59 
Die Löhne des Betriebspersonals steigen um CHF 20'900.00. Demgegenüber sind tiefer 
Kosten bei den Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Werkzeuge zu verzeichnen 
(CHF 34'700.00). Für den Unterhalt der Strassen wird CHF 20'000.00 und für den Unterhalt 
der Strassenbeleuchtung CHF 21'600.00 weniger aufgewendet. Die Abschreibungen erhöhen 
sich um CHF 43'200.00. Aufgrund von vermehrt geplanten Eigenleistungen erhöht sich die 
Verrechnung des Teams Tiefbau um CHF 27'000.00. 
 
6191 Parkplatzbewirtschaftung -160 -135 +25 
Es wird ein Parkplatzgebührenertrag von CHF 190'000.00 (plus CHF 30'000.00) erwartet. Neu 
werden die Parkplätze beim Dienstleistungszentrum im kommenden Jahr durchgehend bewirt-
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schaftet. Die Anpassungen im Parkplatzreglement sind umgesetzt, sodass die Bewirt-
schaftung ausserhalb der Betriebszeiten des DLZ möglich ist. Dadurch werden insbesondere 
am Wochenende vermehrt Gebührenerträge generiert werden können. 
 
6230 Agglomerationsverkehr 1 1 0 
 
6290 Übriger öffentlicher Verkehr -2 6 -8 
Ab 1. Januar 2024 ist ein neues Angebot der SBB in Kraft. Die Gemeinde muss die Ge-
meindetageskarte nicht mehr vorfinanzieren. Neu erhält die Gemeinde eine Verkaufsprovision 
für die verkauften Gemeindetageskarten, welche am Schalter der Gemeindeverwaltung be-
zogen werden können. 
 
7 Umweltschutz und Raumordnung 774 683 +91 
 
7200 Abwasserbeseitigung 421 398 +23 
Die Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung muss voraussichtlich mit einem Betrag von 
CHF 87'000.00 aus dem Betriebsfonds Abwasser ausgeglichen werden. Der Betriebsbeitrag 
an die ARA Aumühle steigt mit CHF 49'400.00 stark an (grössere Erneuerungsinvestitionen). 
 
7202 Abwasserbeseitigung Allgemein -7 -7 0 
 
7300 Abfallwirtschaft 182 275 -93 
Es ist vorgesehen, eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 32'800.00 vorzunehmen.  
Durch die Verzögerung der neuen Wertstoffsammelstelle fallen die Abschreibungen erst im 
Jahre 2025 an. 
 
7410 Gewässerverbauungen 615 561 +54 
Die planmässigen Abschreibungen erhöhen sich um CHF 24'000.00. Die hohen Investitionen 
machen sich bemerkbar. Zudem sind dringende Unterhaltsarbeiten an öffentlichen Gewässern 
vorgesehen, womit sich die Unterhaltskosten um CHF 17'800.00 und die Verrechnung Team 
Tiefbau (Eigenleistungen) um CHF 12'000.00 erhöhen. 
 
7710 Friedhof und Bestattung 43 43 0 
 
7790 Übriger Umweltschutz 10 10 0 
 
7900 Raumordnung 113 75 +38 
Der Aufwand für die Revision der Ortsplanung Beckenried wird um CHF 48'000.00 höher aus-
fallen. Die Revisionsarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss, sodass das Mitwirkungsver-
fahren und dann das Auflageverfahren gestartet werden kann. 
 
8 Volkswirtschaft 9 3 +6 
 
8140 Produktionsverbesserung 3 0 +3 
 
8400 Tourismus 4 1 +3 
90 % der Tourismusabgaben werden dem VTRK weitergeleitet, 10 % sind für gemeindeeigene 
Projekte vorgesehen. Es ist eine Einlage in den Fonds von CHF 16'300.00 vorgesehen. 
 
8401 Tourismusfonds 28 12 +16 
Der Tourismusfonds wurde neu eingerichtet. Dieser Fonds wird mit 10 % der Einnahmen aus 
den Tourismusabgaben gespiesen. Es sind Beiträge an den VTRK sowie an private 
Organisationen für den lokalen Tourismus vorgesehen. 
 
8500 Industrie, Gewerbe, Handel 3 3 0 
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9 Finanzen und Steuern -11'161 -11'011 +150 
 
9100 Steuern -7'485 -7'105 +380 
Die Steuereinnahmen werden gegenüber dem Budget 2023 in allen Bereichen erfreulicher-
weise steigen. 
 
9101 Feuerwehrsteuern -177 -174 +3 
 
9300 Finanz- und Lastenausgleich -2'446 -2'673 -227 
Der Lastenausgleich vom Kanton an die Gemeinde fällt mit CHF 95'450.00 tiefer aus. Ebenfalls 
ist beim Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden ein um CHF 121'240.00 tieferer 
Wert zu verzeichnen. 
 
9500 Übrige Ertragsanteile -1'041 -1'014 +27 
In diesem Bereich ist der Gewinnanteil und die Konzessionsgebühren des Gemeindewerkes 
enthalten. Bei der Grundstückgewinnsteuer wird mit einem Mehrertrag von CHF 77'000.00 
gerechnet. 
 
9610 Zinsen 100 75 +25 
Die Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten steigt um CHF 22'000.00. Einerseits macht sich 
der grosse Kapitalbedarf aufgrund der Investitionstätigkeit und andererseits die sich ver-
ändernden Zinsen am Kapitalmarkt bemerkbar. 
 
9630 Liegenschaften des Finanz- -36 -43 -7 
 vermögens 
Der bauliche Unterhalt beim Wohnhaus Dorfplatz 4 steigt um CHF 11'000.00. Das vorhandene 
Heizsystem bereitet Sorgen. Es werden alternative Lösungen abgeklärt. Im Gegenzug werden 
leicht höhere Mietzinsen erwartet und die Rückvergütungen für Heiz- und Nebenkosten fallen 
leicht höher aus. 
 
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe -3 -2 +1 
 
9900 Nicht aufgeteilte Posten -250 -250 0 
Es ist vorgesehen, CHF 250'000.00 aus den finanzpolitischen Reserven zu entnehmen, damit 
der operative Verlust von CHF 247'640.00 ausgeglichen werden kann. 
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Investitionsrechnung nach Funktionaler Gliederung 
 
 
Nachfolgend sind die im Jahr 2024 geplanten Projekte bzw. Investitionen aufgelistet: 
 
0290 Verwaltungsliegenschaften 
• Ersatz Ölabscheider und Erneuerung Asphaltbelag Altes Schützenhaus CHF 50'000.00 
• Wertstoffsammelstelle (Anteil Hausdienst) CHF 630'000.00 
• Heizungsersatz Gemeindehaus Mühlematt CHF 200'000.00 
 
2170 Schulliegenschaften 
• Sanierung (2. Etappe) alter Teil Oberstufenschulhaus CHF 800'000.00 (siehe Traktandum 5) 
• Planung Sanierung Sportplätze CHF 10'000.00 
• Elektrofahrzeug Liegenschaftsverwaltung CHF 50'000.00 
• Photovoltaikanlage Unterstufenschulhaus CHF 200'000.00 
• Ersatz Beleuchtung Turnhalle Isenringen CHF 70'000.00 
 
3421 Parkanlagen 
• Planung 1. Teil Bike Neubaustrecken CHF 30'000.00 
 
6150 Gemeindestrassen 
• Sanierung Knoten Boden (Abschlussarbeiten) CHF 50'000.00 
• Hindernisfreie Bushaltestellen (Umbau gemäss Behindertengleichstellungsgesetz) 

CHF 80'000.00 
• Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED CHF 200'000.00 
• Belagsarbeiten infolge Umsetzung Wärmeverbund CHF 150'000.00 (Kostenanteil 

Gemeinde) 
 
7300 Abfallwirtschaft 
• Wertstoffsammelstelle Allmend CHF 750'000.00 
• Dezentrale Sammelstellen Optimierungen CHF 100'000.00 
 
7410 Gewässerverbauungen 
• Abschlussarbeiten Träschlibach Brutto CHF 100'000.00 
• Ausbau/Sanierung Lielibach (Fertigstellung Geschiebesammler Hinteregg und Sanierung 

Unterlauf) Brutto CHF 6'400'000.00 
• Forstliches Instandstellungsprojekt Rutschung Moos-Staldi-Rossweid (Etappe 2024) Brutto 

CHF 240'000.00 
 
 
 
Traktandum 3.2 
Gemeindewerk Beckenried. Genehmigung des Budgets 2024 
 
 
Die Zahlen zur Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung finden sich im Anschluss zum 
Bericht der Finanzkommission. 
 
I. Erfolgsrechnung 
 
Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Betriebsertrag von CHF 9'834'900 (Vorjahr 
CHF 8'976'500) und einem Betriebsaufwand von CHF 8'336'800 (Vorjahr CHF 7'441'700) ein 
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen von CHF 1'498'100 (Vorjahr CHF 1'534'800) 
vor. Nach Abzug der Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie des Finanzergebnisses 
ergibt sich ein Unternehmensergebnis von CHF 435'700 (Vorjahr CHF 487'900). 
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Administration und Werkbetrieb 
 
Diese Bereiche sind für die Leistungserbringung verantwortlich. Die Ergebnisse werden auf 
die Profit Center umgelegt. Einzig die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der 
Vermietung des Dienstleistungszentrums und das Finanzergebnis werden nicht verteilt. 
 
Gegenüber dem Vorjahr wird im Bereich Administration ein um CHF 75'300 schlechteres 
Ergebnis erwartet. Dies ist hauptsächlich auf höhere Fremdkapitalzinsen zurückzuführen, 
welche im Finanzergebnis enthalten sind. 
 
Stromproduktion und Stromversorgung 
 
Im Budget 2023 wurde der gesamte Gewinn aus dem Bereich Energie von CHF 239'400 in 
der Sparte Stromversorgung ausgewiesen, da für die sachgerechte Zuweisung des Gewinn-
anteils der Stromproduktion im Hinblick auf die Budgetierung 2024 bzw. den Jahresabschluss 
2023 noch Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten waren. Diese liegen zwischenzeitlich vor. 
Vom erwarteten Gewinn von CHF 217'200 entfallen CHF 214'100 auf die Stromproduktion und 
CHF 3'100 auf die Stromversorgung. Das Ergebnis ist rückläufig, weil das Gemeindewerk 
darauf verzichtet hat, alle Kosten in die Tarife einzurechnen, welche gemäss den regula-
torischen Vorgaben zulässig gewesen wären. Um den Anstieg der Strompreise abzufedern, 
ist zudem geplant, CHF 260'000 aus dem Rabattfonds Stromtarife zu entnehmen. 
 
Stromnetz 
 
Unsere Tätigkeiten als Stromnetzbetreiber sind in diesem Bereich zusammengefasst. Es wird 
mit einem Gewinn von CHF 243'800 (Vorjahr CHF 282'700) gerechnet. Der Rückgang ist 
darauf zurückzuführen, dass das Gemeindewerk freiwillig auf die vollständige Verrechnung 
der regulatorisch zulässigen Kosten an die Kundschaft verzichtet. 
 
Wasser 
 
Dieser Bereich wird buchhalterisch weiterhin nach den Bestimmungen des HRM2 geführt. 
Gemäss den Vorgaben des Kantons Nidwalden hat die gebührenfinanzierte Wasserver-
sorgung ein ausgeglichenes Ergebnis auszuweisen. Der budgetierte Verlust von CHF 64'600 
wird mit Anschlussgebühren verrechnet und damit das Ergebnis neutralisiert. 
 
Kommunikation 
 
Die Sparte Kommunikation umfasst künftig den Betrieb des Glasfasernetzes. Für das Jahr 
2024 wird mit einem Gewinn von CHF 9'600 (Vorjahr Verlust von CHF 36'500) gerechnet. 
 
Elektro 
 
Die Abteilung Elektro-Gebäudetechnik rechnet mit einem Gewinn von CHF 53'300 (Vorjahr 
CHF 72'100). 
 
Dienstleistungen 
 
Der Geschäftsbereich Dienstleistungen fasst die übrigen Geschäftstätigkeiten wie z.B. Finanz-
dienstleistungen, Arbeitsleistungen zu Gunsten der Politischen Gemeinde, Vermietung von E-
Ladestationen etc. zusammen, welche teilweise neu aufgebaut werden. Es wird mit einem 
kleinen Verlust von CHF 6'300 (Vorjahr Verlust CHF 63'200) gerechnet. 
 
  

Gemeindewerk40



Administration und Werkbetrieb 
 
Diese Bereiche sind für die Leistungserbringung verantwortlich. Die Ergebnisse werden auf 
die Profit Center umgelegt. Einzig die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der 
Vermietung des Dienstleistungszentrums und das Finanzergebnis werden nicht verteilt. 
 
Gegenüber dem Vorjahr wird im Bereich Administration ein um CHF 75'300 schlechteres 
Ergebnis erwartet. Dies ist hauptsächlich auf höhere Fremdkapitalzinsen zurückzuführen, 
welche im Finanzergebnis enthalten sind. 
 
Stromproduktion und Stromversorgung 
 
Im Budget 2023 wurde der gesamte Gewinn aus dem Bereich Energie von CHF 239'400 in 
der Sparte Stromversorgung ausgewiesen, da für die sachgerechte Zuweisung des Gewinn-
anteils der Stromproduktion im Hinblick auf die Budgetierung 2024 bzw. den Jahresabschluss 
2023 noch Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten waren. Diese liegen zwischenzeitlich vor. 
Vom erwarteten Gewinn von CHF 217'200 entfallen CHF 214'100 auf die Stromproduktion und 
CHF 3'100 auf die Stromversorgung. Das Ergebnis ist rückläufig, weil das Gemeindewerk 
darauf verzichtet hat, alle Kosten in die Tarife einzurechnen, welche gemäss den regula-
torischen Vorgaben zulässig gewesen wären. Um den Anstieg der Strompreise abzufedern, 
ist zudem geplant, CHF 260'000 aus dem Rabattfonds Stromtarife zu entnehmen. 
 
Stromnetz 
 
Unsere Tätigkeiten als Stromnetzbetreiber sind in diesem Bereich zusammengefasst. Es wird 
mit einem Gewinn von CHF 243'800 (Vorjahr CHF 282'700) gerechnet. Der Rückgang ist 
darauf zurückzuführen, dass das Gemeindewerk freiwillig auf die vollständige Verrechnung 
der regulatorisch zulässigen Kosten an die Kundschaft verzichtet. 
 
Wasser 
 
Dieser Bereich wird buchhalterisch weiterhin nach den Bestimmungen des HRM2 geführt. 
Gemäss den Vorgaben des Kantons Nidwalden hat die gebührenfinanzierte Wasserver-
sorgung ein ausgeglichenes Ergebnis auszuweisen. Der budgetierte Verlust von CHF 64'600 
wird mit Anschlussgebühren verrechnet und damit das Ergebnis neutralisiert. 
 
Kommunikation 
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2024 wird mit einem Gewinn von CHF 9'600 (Vorjahr Verlust von CHF 36'500) gerechnet. 
 
Elektro 
 
Die Abteilung Elektro-Gebäudetechnik rechnet mit einem Gewinn von CHF 53'300 (Vorjahr 
CHF 72'100). 
 
Dienstleistungen 
 
Der Geschäftsbereich Dienstleistungen fasst die übrigen Geschäftstätigkeiten wie z.B. Finanz-
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kleinen Verlust von CHF 6'300 (Vorjahr Verlust CHF 63'200) gerechnet. 
 
  

II. Investitionsrechnung 
 
Bei der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 6'500'000 vorgesehen. Das 
grösste geplante und bewilligte Investitionsvorhaben ist wie im Vorjahr die Ableitung 
Schwändiquelle im Geschäftsbereich Wasser. Wir sind zuversichtlich, dass die nötigen Be-
willigungen zeitnah eintreffen und wir mit diesem wichtigen Projekt für unsere Trinkwasser-
versorgung einen grossen Schritt weiterkommen. 
 
 
Antrag der Verwaltungskommission 
 
Die Verwaltungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 des 
Gemeindewerkes Beckenried zu genehmigen. 
 
 
Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten 
 
Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) des 
Gemeindewerkes Beckenried für das Jahr 2024 beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte nach 
dem gesetzlichen Auftrag. Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den gesetz-
lichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung erachten wir als vertretbar. 
 
Wir beantragen, das vorliegende Budget 2024 des Gemeindewerkes Beckenried für das Jahr 
2024 zu genehmigen. 
 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Urs-Peter Käslin, Präsident; Herbert Genhart, Mitglied; Rita Käslin-Waser, Mitglied; Remo Käslin, 
Mitglied; Thomas Odermatt, Mitglied 
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Investitionsrechnung Budget 2024
01.01.2024 bis 31.12.2024

2024 2023

Investitionsvorhaben Kreditbeschluss CHF CHF

Administration
PV-Anlage Dienstleistungszentrum; Ausbau Süd-Dach Budget 52'000 0
Abrechnungssystem IS-E Budget 0 130'000
ERP-Software Budget 0 170'000
Klimaanlage Dienstleistungszentrum Budget 0 250'000

Werkbetrieb
Fahrzeug Werkbetrieb Budget 80'000 40'000
Schliesssystem Aussenanlagen Budget 50'000 0
GPS-Messgerät Budget 25'000 0
Instandhaltungstool Budget 40'000 0
Kommunalfahrzeug (Ersatz Muli 860); Netto Budget 0 95'000
Fernwirkanlage, Erweiterung 2023 Budget 0 40'000

Stromproduktion
Erneuerung Hangleitung Lielibach GV vom 09.06.2017 0 200'000
KW Sustli, Sanierung Tore/Türen (Verschiebung aus 2023) Budget 50'000 50'000

Stromnetz
Erneuerungen/Erweiterungen Verteilnetz Budget 230'000 50'000
Kabel TS Oberdorf - TS Seepark Budget 65'000 0
Kabel TS Pumpstation - TS Seepark Budget 145'000 0
Kabel SS Staldiwald - TS Schwändi, Neubau Budget 165'000 0
Kabel TS Kellermatt - TS Reservoir Arschad, Neubau Budget 21'000 0
Kabel TS Chisti - SS Staldiwald, Neubau Budget 50'000 0
Diverse Verkabelungen Freileitungen Budget 100'000
Verkabelung Ambeissler/Bärlix/Napf/Ruotzen Budget 0 100'000
Kabel TS Fahrli - TS Mühlebach Budget 0 70'000
Kabel TS Schwändi - TS Treberen Budget 0 150'000
Kabel TS Treberen - TS Eggberg Budget 0 60'000
TS Seepark, Neubau Budget 100'000 0
TS Reservoir Arschad, Neubau Budget 200'000 0
TS Schwändi, Ersatzneubau Budget 220'000 0
TS Kellermatt, Ersatz Schutz Budget 10'000 0
TS Allmend Budget 0 65'000
TS Niederdorf Budget 0 60'000
TS Treberen Budget 0 110'000
TS Arschad, Ersatz MS-Schaltanlage Budget 0 100'000
TS Ergglen, Erneuerung MS-Schaltanlage (Verschiebung aus 2023) Budget 35'000 35'000
TS Arschad, Neubau Rundsteuerempfänger Budget 0 110'000
TS Pumpstation, Ersatz Notstromversorgung Budget 90'000 0
TS Allmend, Ersatz MS-Schaltanlage Budget 85'000 0
TS Niederdorf, Ersatz MS-Schaltanlage/Sanierung Türen Budget 90'000 0
Schaltstation Staldiwald, Neubau Budget 125'000 0
Smart Meter Budget 80'000 100'000
Anschlussgebühren Stromnetz Budget -16'000 -10'000
SS Mühlebach, PV-Anlage Budget 0 50'000
SS Mühlebach, Sanierung Gebäude Budget 0 295'000

Wasser
Ableitung Schwändiquelle GV 26.11.2017 3'800'000 1'800'000
Ersatz Wasserleitung Buochserstrasse Budget 193'000 0
Erneuerungen/Erweiterungen Verteilnetz Budget 250'000 50'000
Smart Meter Budget 50'000 50'000
Erweiterung WV Ambeissler/Bärlix/Napf Budget 0 50'000
Ersatz Steuerung KW Lätten Budget 0 50'000
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Kommunikation
Erweiterung Verteilnetz Budget 50'000 0
Anschlussgebühren Budget -5'000 -5'000
FTTH-Projekt GV 20.11.2020 0 150'000

Elektro-Gebäudetechnik
Fahrzeuge Budget 50'000 100'000

Dienstleistungen
E-Ladestationen Budget 20'000 0

Zusammenfassung
Administration 52'000 550'000
Werkbetrieb 195'000 175'000
Stromproduktion 50'000 250'000
Stromnetz 1'795'000 1'345'000
Wasser 4'293'000 2'000'000
Kommunikation 45'000 145'000
Elektro-Gebäudetechnik 50'000 100'000
Dienstleistungen 20'000 0

TOTAL INVESTITIONSBUDGET 6'500'000 4'565'000

Traktandum 4 
Politische Gemeinde Beckenried. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Festsetzung des Steuerfusses fällt gemäss Art. 76 Ziff. 3 der Kantonsverfassung 
(NG 111) in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat 
Beckenried hat nach der Erarbeitung des Budgets 2024 auch den Steuerfuss für das Jahr 
2024 beraten. 
 
 
Erwägungen 
 
Das vorliegende Budget 2024 rechnet in der Erfolgsrechnung mit einem Mehrertrag von 
CHF 2'360.00. Im Budget 2023 wurde mit einem positiven Gesamtergebnis von 
CHF 3‘000.00 gerechnet. Aufgrund der vorliegenden Zahlen darf davon ausgegangen werden, 
dass dieses Gesamtergebnis erreicht werden kann. Eine strikte Ausgabendisziplin sowie die 
positive Entwicklung bei den Steuererträgen tragen zum erwarteten Gesamtergebnis bei. Nicht 
voraussehbare Entwicklungen bleiben vorbehalten. 
 
Das Eigenkapital der Politischen Gemeinde setzt sich per 31. Dezember 2022 wie folgt 
zusammen: 
 
Spezialfinanzierungen CHF 45'631.27 
Diverse Fonds CHF 1'485‘679.70 
Vorfinanzierung Schulhaus CHF 2‘264‘000.00 
Vorfinanzierung Sanierung Gemeindehaus Mühlematt CHF 180'000.00 
Vorfinanzierung Sanierung Knoten Boden CHF 1'000'000.00 
Finanzpolitische Reserven CHF 4‘306‘429.77 
Übriges Eigenkapital CHF 2‘427'642.04 
 
Total Eigenkapital CHF 11‘709‘382.78 
 
Die Verschuldung (Nettoschuld I) beläuft sich per 31. Dezember 2022 auf CHF 13'589'000.00 
(per 31. Dezember 2021 CHF 14'706'000.00). 
 
Der Gemeinderat hat den Finanzplan 2024 bis 2028 erarbeitet. Aufgrund der immer noch sehr 
hohen Investitionstätigkeit und dem daraus entstehenden höheren Abschreibungsbedarf 
werden sich die Ergebnisse im Vergleich mit den Finanzplänen aus den Vorjahren etwas 
eintrüben. Der jährlich ausgewiesene Mehraufwand liegt jedoch immer noch in einem 
vertretbaren Bereich. Aufgrund der sich abzeichnenden rückläufigen Investitionstätigkeit wie 
auch der damit verbundenen sinkenden Abschreibungskosten zeichnen sich in Zukunft wieder 
bessere Ergebnisse ab. 
 
Aufgrund dieser Ausgangslage erachtet der Gemeinderat für das Jahr 2024 die Beibehaltung 
des bisherigen Steuerfusses von 1.79 Einheiten als richtig. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den bisherigen Steuerfuss von 1.79 
Einheiten für das Jahr 2024 beizubehalten. 
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Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten 
 
Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der 
Politischen Gemeinde Beckenried für das Jahr 2024 beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte 
nach dem gesetzlichen Auftrag. Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den ge-
setzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung erachten wir als vertretbar. 
 
Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Beibehaltung des Steuerfusses bei 1.79 Einheiten wird 
unsererseits unterstützt. Wir beantragen, den vorgeschlagenen Steuerfuss von 1.79 Einheiten 
für das Jahr 2024 zu genehmigen. 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Urs-Peter Käslin, Präsident; Herbert Genhart, Mitglied; Rita Käslin-Waser, Mitglied; Remo Käslin, Mit-
glied; Thomas Odermatt, Mitglied 
 
 
 
Traktandum 5 
Politische Gemeinde Beckenried. Bewilligung eines Baukredites für die Teilsanierung 
(2. Etappe) des Oberstufenschulhauses (alter Teil) im Kostenbetrage von 
CHF 800'000.00 inkl. 8.1 % MWST, zuzüglich teuerungsbedingte Mehraufwendungen 
(Kostenstand Juli 2022) 
 
 
Sachverhalt 
 
Das Oberstufenschulhaus wurde 1987 erbaut und 1997 südseitig erweitert. In diesem Ge-
bäude bietet die Schule Beckenried eine integrierte Orientierungsstufe an. Bei diesem Modell 
treten die Jugendlichen gemeinsam in eine Stammklasse der Orientierungsschule ein. Die 
Fächer Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch werden in Niveaukursen unterrichtet, 
wobei das Niveau A für erhöhte Leistungsanforderungen gilt. Im Niveau B werden Lerninhalte 
mit Grundanforderungen vermittelt. 
 
Nebst den Schulräumen beinhaltet das Haus Raum für die Bibliothek und weitere Fachräume 
wie Schulküche, Werkräume und Handarbeitszimmer. In diesen Fachräumen werden auch 
Kinder der unteren Schulstufen unterrichtet. Zusätzlich bietet der grosse Dachraum im Anbau 
des Gebäudes Platz für Musikunterricht und verschiedenste Schulprojekte, Elternabende und 
dient nicht zuletzt auch als Proberaum für Beckenrieder Vereine. Im Anbau westseitig des 
Gebäudes befinden sich Räume für die Schulverwaltung und das Lehrerzimmer der 
Orientierungsstufe. 
 
Im Jahr 2011 wurden die Schulküche und das Lehrerzimmer umgebaut, renoviert und neu 
ausgestattet. 2014 folgte der dringende Ersatz der Dachfenster im Naturlehrzimmer (alter Teil). 
 
Damit die Kosten für die Gesamtsanierungsarbeiten ermittelt werden konnten, wurde im 
Budget 2022 für die Planung CHF 30'000.00 bereitgestellt. Es folgte eine Ausschreibung der 
Architekturleistungen mit der anschliessenden Auftragserteilung zur Ermittlung der Sa-
nierungskosten an das Architekturbüro Gander & Käslin GmbH, Beckenried. Die Kosten für 
eine Gesamtsanierung des Oberstufenschulhauses (alter Teil) wurden mit CHF 1'400'000.00 
(Kostenstand Juli 2022) ermittelt. Der Gemeinderat hat im Finanzplan vorgesehen, diese 
Gesamtsanierung zu etappieren. 
 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2022 wurde dem Baukredit für den 
ersten Teil der Sanierung im Betrag CHF 600'000.00 inkl. 7.7% MWST zugestimmt. Nachdem 
die Arbeiten im Frühjahr 2023 vergeben werden konnten, erfolgte die planmässige Umsetzung 
der Sanierungsarbeiten ab den Sommerferien. Diese Teilsanierung umfasste folgende 
Arbeiten: 

• Einbau eines interaktiven Wandtafelsystems in den Schulzimmern inkl. Demontage und 
Entsorgung der Wandtafeln sowie erstellen der nötigen Elektroinstallationen; 

• Einbau 24 neuer Dachfenster im Dachgeschoss des Anbaus inkl. Demontage- und An-
passungsarbeiten sowie erstellen der nötigen Gerüstungen; 

• Erneuerung aller Elektroinstallationen im alten Teil des Gebäudes; 
• Ersetzen aller Leuchten und Lampen (Verbot Leuchtstofflampen Ende 2023) durch ein 

intelligentes Beleuchtungssystem mit Sensoren für die Konstant-Lichtregelung, verbunden 
mit einem massiv geringeren Stromverbrauch; 

• Kleinere Anpassungsarbeiten (Maler, Gipser, Schreiner etc.); 
• Ergänzungen Mobiliar. 
 
Die Arbeiten werden bis Ende 2023 abgeschlossen sein und können im Rahmen des be-
willigten Baukredites von CHF 600'000.00 inkl.7.7% MWST abgerechnet werden. 
 
 
Erwägungen 
 
Um von der bereits vorbereiteten Weiterführung der Sanierungsarbeiten der 2. Etappe zu 
profitieren und das Projekt abschliessen zu können, hat sich der Gemeinderat entschlossen, 
einen entsprechenden Baukredit anlässlich der Herbstversammlung 2023 wie folgt zu be-
antragen. 
 
Sanierungsumfang 
 
• Einbau neuer Haupt- und Seiteneingangstürfronten inkl. Demontage der alten Bauteile; 
• Einbau einer neuen Fensterfront im Bereich des Foyers und des Treppenhauses inkl. 

Demontage der alten Fensterfronten sowie erstellen der nötigen Gerüstungen; 
• Einbau neuer Holzmetall-Fenster mit 3-fach Isolierverglasung inkl. Demontage der alten 

Holzfenster im alten Teil des Gebäudes; 
• Einbau neuer Bodenbeläge in allen Schulzimmern inkl. entfernen der alten Beläge; 
• Malerarbeiten in Schulzimmern und Korridoren; 
• Ergänzungen von Sanitärinstallationen; 
• Kleinere Anpassungs- und Reparaturarbeiten an Wänden, Decken, Bodenplatten- und 

Parkettbelägen und Kittfugen; 
• Ergänzungen Mobiliar und Einrichtungen. 
 
Kosten 
 
Bei der Kostenrechnung wurden für die wichtigsten Arbeitsgattungen Unternehmerofferten 
eingeholt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 800'000.00 inkl. 8.1 % MWST (Kosten-
stand Juli 2022) und verteilen sich auf die einzelnen Sanierungsmassnahmen wie folgt: 
 
• Einbau Tür- und Glasfronten in Metall CHF 190'000.00 
• Einbau Fenster in Holz/Metall CHF 200'000.00 
• Einbau neue Bodenbeläge in Schulzimmer CHF 140'000.00 
• Malerarbeiten CHF 60'000.00 
• Ergänzungen Sanitärinstallationen CHF 60'000.00 
• Kleinere Anpassungs- und Reparaturarbeiten  CHF 30'000.00 

(Wände, Decken, Bodenplatten- und Parkettbeläge und Kittfugen) 
• Ergänzungen Mobiliar/Einrichtungen, Honorare, Unvorhergesehenes CHF 120'000.00 
 
Total Sanierungskosten CHF 800'000.00 
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Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten 
 
Als Finanzkommission haben wir das Budget (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der 
Politischen Gemeinde Beckenried für das Jahr 2024 beurteilt. Unsere Beurteilung erfolgte 
nach dem gesetzlichen Auftrag. Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget den ge-
setzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung erachten wir als vertretbar. 
 
Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Beibehaltung des Steuerfusses bei 1.79 Einheiten wird 
unsererseits unterstützt. Wir beantragen, den vorgeschlagenen Steuerfuss von 1.79 Einheiten 
für das Jahr 2024 zu genehmigen. 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Urs-Peter Käslin, Präsident; Herbert Genhart, Mitglied; Rita Käslin-Waser, Mitglied; Remo Käslin, Mit-
glied; Thomas Odermatt, Mitglied 
 
 
 
Traktandum 5 
Politische Gemeinde Beckenried. Bewilligung eines Baukredites für die Teilsanierung 
(2. Etappe) des Oberstufenschulhauses (alter Teil) im Kostenbetrage von 
CHF 800'000.00 inkl. 8.1 % MWST, zuzüglich teuerungsbedingte Mehraufwendungen 
(Kostenstand Juli 2022) 
 
 
Sachverhalt 
 
Das Oberstufenschulhaus wurde 1987 erbaut und 1997 südseitig erweitert. In diesem Ge-
bäude bietet die Schule Beckenried eine integrierte Orientierungsstufe an. Bei diesem Modell 
treten die Jugendlichen gemeinsam in eine Stammklasse der Orientierungsschule ein. Die 
Fächer Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch werden in Niveaukursen unterrichtet, 
wobei das Niveau A für erhöhte Leistungsanforderungen gilt. Im Niveau B werden Lerninhalte 
mit Grundanforderungen vermittelt. 
 
Nebst den Schulräumen beinhaltet das Haus Raum für die Bibliothek und weitere Fachräume 
wie Schulküche, Werkräume und Handarbeitszimmer. In diesen Fachräumen werden auch 
Kinder der unteren Schulstufen unterrichtet. Zusätzlich bietet der grosse Dachraum im Anbau 
des Gebäudes Platz für Musikunterricht und verschiedenste Schulprojekte, Elternabende und 
dient nicht zuletzt auch als Proberaum für Beckenrieder Vereine. Im Anbau westseitig des 
Gebäudes befinden sich Räume für die Schulverwaltung und das Lehrerzimmer der 
Orientierungsstufe. 
 
Im Jahr 2011 wurden die Schulküche und das Lehrerzimmer umgebaut, renoviert und neu 
ausgestattet. 2014 folgte der dringende Ersatz der Dachfenster im Naturlehrzimmer (alter Teil). 
 
Damit die Kosten für die Gesamtsanierungsarbeiten ermittelt werden konnten, wurde im 
Budget 2022 für die Planung CHF 30'000.00 bereitgestellt. Es folgte eine Ausschreibung der 
Architekturleistungen mit der anschliessenden Auftragserteilung zur Ermittlung der Sa-
nierungskosten an das Architekturbüro Gander & Käslin GmbH, Beckenried. Die Kosten für 
eine Gesamtsanierung des Oberstufenschulhauses (alter Teil) wurden mit CHF 1'400'000.00 
(Kostenstand Juli 2022) ermittelt. Der Gemeinderat hat im Finanzplan vorgesehen, diese 
Gesamtsanierung zu etappieren. 
 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2022 wurde dem Baukredit für den 
ersten Teil der Sanierung im Betrag CHF 600'000.00 inkl. 7.7% MWST zugestimmt. Nachdem 
die Arbeiten im Frühjahr 2023 vergeben werden konnten, erfolgte die planmässige Umsetzung 
der Sanierungsarbeiten ab den Sommerferien. Diese Teilsanierung umfasste folgende 
Arbeiten: 

• Einbau eines interaktiven Wandtafelsystems in den Schulzimmern inkl. Demontage und 
Entsorgung der Wandtafeln sowie erstellen der nötigen Elektroinstallationen; 

• Einbau 24 neuer Dachfenster im Dachgeschoss des Anbaus inkl. Demontage- und An-
passungsarbeiten sowie erstellen der nötigen Gerüstungen; 

• Erneuerung aller Elektroinstallationen im alten Teil des Gebäudes; 
• Ersetzen aller Leuchten und Lampen (Verbot Leuchtstofflampen Ende 2023) durch ein 

intelligentes Beleuchtungssystem mit Sensoren für die Konstant-Lichtregelung, verbunden 
mit einem massiv geringeren Stromverbrauch; 

• Kleinere Anpassungsarbeiten (Maler, Gipser, Schreiner etc.); 
• Ergänzungen Mobiliar. 
 
Die Arbeiten werden bis Ende 2023 abgeschlossen sein und können im Rahmen des be-
willigten Baukredites von CHF 600'000.00 inkl.7.7% MWST abgerechnet werden. 
 
 
Erwägungen 
 
Um von der bereits vorbereiteten Weiterführung der Sanierungsarbeiten der 2. Etappe zu 
profitieren und das Projekt abschliessen zu können, hat sich der Gemeinderat entschlossen, 
einen entsprechenden Baukredit anlässlich der Herbstversammlung 2023 wie folgt zu be-
antragen. 
 
Sanierungsumfang 
 
• Einbau neuer Haupt- und Seiteneingangstürfronten inkl. Demontage der alten Bauteile; 
• Einbau einer neuen Fensterfront im Bereich des Foyers und des Treppenhauses inkl. 

Demontage der alten Fensterfronten sowie erstellen der nötigen Gerüstungen; 
• Einbau neuer Holzmetall-Fenster mit 3-fach Isolierverglasung inkl. Demontage der alten 

Holzfenster im alten Teil des Gebäudes; 
• Einbau neuer Bodenbeläge in allen Schulzimmern inkl. entfernen der alten Beläge; 
• Malerarbeiten in Schulzimmern und Korridoren; 
• Ergänzungen von Sanitärinstallationen; 
• Kleinere Anpassungs- und Reparaturarbeiten an Wänden, Decken, Bodenplatten- und 

Parkettbelägen und Kittfugen; 
• Ergänzungen Mobiliar und Einrichtungen. 
 
Kosten 
 
Bei der Kostenrechnung wurden für die wichtigsten Arbeitsgattungen Unternehmerofferten 
eingeholt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf CHF 800'000.00 inkl. 8.1 % MWST (Kosten-
stand Juli 2022) und verteilen sich auf die einzelnen Sanierungsmassnahmen wie folgt: 
 
• Einbau Tür- und Glasfronten in Metall CHF 190'000.00 
• Einbau Fenster in Holz/Metall CHF 200'000.00 
• Einbau neue Bodenbeläge in Schulzimmer CHF 140'000.00 
• Malerarbeiten CHF 60'000.00 
• Ergänzungen Sanitärinstallationen CHF 60'000.00 
• Kleinere Anpassungs- und Reparaturarbeiten  CHF 30'000.00 

(Wände, Decken, Bodenplatten- und Parkettbeläge und Kittfugen) 
• Ergänzungen Mobiliar/Einrichtungen, Honorare, Unvorhergesehenes CHF 120'000.00 
 
Total Sanierungskosten CHF 800'000.00 
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Termine 
 
Die Ausführung der Sanierung erfolgt während den Schulferien im Frühjahr, Sommer und 
Herbst 2024. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Baukredit für die Teilsanierung 
(2. Etappe) des Oberstufenschulhauses (alter Teil) im Kostenbetrage von CHF 800'000.00 
inkl. 8.1 % MWST, zuzüglich teuerungsbedingte Mehraufwendungen (Kostenstand Juli 2022) 
zuzustimmen. 
 
 
Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten 
 
Als Finanzkommission haben wir das Sachgeschäft für die Erteilung des Baukredites von 
CHF 800'000.00 inkl. 8.1 % MWST für die Teilsanierung (2. Etappe) des 
Oberstufenschulhauses (alter Teil) gemäss dem gesetzlichen Auftrag geprüft. Wir beantragen, 
dem vorliegenden Sachgeschäft zuzustimmen. 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Urs-Peter Käslin, Präsident; Herbert Genhart, Mitglied; Rita Käslin-Waser, Mitglied; Remo Käslin, Mit-
glied; Thomas Odermatt, Mitglied 
 
 
 
Traktandum 6 
Gemeindewerk Beckenried. Bewilligung eines Zusatzkredites für den Neubau der Quell-
wasserableitung Schwändi im Kostenbetrage von CHF 1'490'000.00 (ohne MWST) 
 
 
Ausgangslage 
 
Zu den Aufgaben des Gemeindewerks Beckenried gehört der Betrieb der Wasserversorgung 
Beckenried und Klewenalp. Damit die Bevölkerung zuverlässig mit einwandfreiem Trinkwasser 
versorgt werden kann, müssen die Anlagen stetig unterhalten und erneuert werden. Im Jahr 
2017 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Rahmenkredit für drei grossen Er-
neuerungsprojekte der Wasserversorgung. 
 
Für die Realisierung der drei Projekte wurden folgende Kosten bewilligt: 
 
- Ersatz Reservoir Ergglen auf der Klewenalp CHF  1'270’000 
- Ersatz Pumpwerk Tannibüel auf der Klewenalp CHF  1'090’000 
- Neubau Quellwasserableitung Schwändi  CHF  4'490’000 
 
Gesamtkosten für alle Projekte, Rahmenkredit (ohne MWST) CHF  6'850’000 
 
Die Projekte Ersatz Reservoir Ergglen und Pumpwerk Tannibüel wurden in den vergangenen 
Jahren erfolgreich realisiert und sind im Betrieb. Der Kredit für diese beiden Projekte konnte 
insgesamt um rund CHF 630'000 unterschritten werden. Die Projekte auf der Klewenalp 
wurden wie folgt abgerechnet: 
 Baukosten Kreditunterschreitung 
 
- Ersatz Reservoir Ergglen CHF  990'421 CHF 279’579 
- Ersatz Pumpwerk Tannibüel CHF  736'977 CHF 353’023 
 

Nun steht als letztes dieser drei Projekte noch die Realisierung der Quellwasserableitung 
Schwändi an. 
 
Die Gemeinde Beckenried bezieht gegenwärtig ihr Trinkwasser im Normalbetrieb aus den 
Quellen Ambeissler und Lanzig. Bei niedrigen Quellschüttungen, z.B. aufgrund von Trocken-
heit, kann Beckenried mit diesen Quellen jedoch nicht mehr ausreichend mit Trinkwasser ver-
sorgt werden. Das Grundwasserpumpwerk Lielibach wurde im Jahr 2017 aufgrund be-
stehender Nutzungskonflikte in den Schutzzonen zur Notwasserfassung herabgestuft. Ein Be-
zug von Wasser aus der Notwasserfassung ist auf ausserordentliche Situationen beschränkt. 
Eine wiederkehrende Trockenheit gilt jedoch nicht als ausserordentliche Situation. Die 
Wasserversorgung Beckenried ist über eine Leitung mit der Wasserversorgung der Gemeinde 
Buochs verbunden. Über diesen sogenannten Notverbund kann in Notfällen gegenseitig 
Wasser geliefert werden, ein dauernder Wasserbezug ist hingegen vertraglich nicht vereinbart. 
 
Mit der Quelle Schwändi verfügt die Wasserversorgung Beckenried über einen weiteren 
Bezugsort mit ausreichend qualitativ hochwertigem Quellwasser. Diese Quelle hat eine gültige 
und intakte Schutzzone und wird bereits heute für die Trinkwasserversorgung auf der 
Klewenalp genutzt. Mit dem Projekt Quellwasserableitung Schwändi wird die Wasserver-
sorgung Beckenried neu ausgerichtet, indem der Wasserbedarf künftig primär ab dieser 
Quelle, das heisst ab der Brunnenstube Schwändi, zum Reservoir Arschad abgeleitet wird. 
Somit profitiert neu auch die Wasserversorgung Beckenried von dieser Schutzzone auf der 
Klewenalp als zusätzliches Standbein in der Wasserversorgung. Das dadurch zur Verfügung 
stehende einwandfreie Trinkwasser stellt zukünftig den Wasserbedarf der Gemeinde Becken-
ried zu 100 % sicher. 
 
Damit das Schwändiwasser für die Versorgung von Beckenried genutzt werden kann, muss 
eine neue Wasserleitung von der Fassung Schwändi bis in das Dorf-Reservoir Arschad gebaut 
werden. Durch diese Leitung wird das Wasser ins Reservoir geleitet und dort mit einer UV-
Anlage aufbereitet. Die rund 3.3 km lange Leitung wird als Druckleitung gebaut, damit beim 
Reservoir Arschad aus dem Quellwasser in einem neu zu erstellenden Trinkwasserkraftwerk 
zusätzlich Strom produziert werden kann. Dieses beim Reservoir Arschad geplante Trink-
wasserkraftwerk wird technisch so konzipiert, dass es als "Notstromgruppe" die für den Betrieb 
der Wasserversorgung notwendige Energie liefern wird. Damit kann auch bei einem Strom-
ausfall unterbruchslos die Aufbereitung und Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser sicher-
gestellt werden. 
 
Die Baubewilligung für das Projekt Quellwasserableitung Schwändi wurde am 30. Mai 2023 
erteilt und liegt rechtskräftig vor. Aktuell wird der Beschaffungsprozess sowie das Aus-
führungsprojekt vorbereitet. Mit dem Bau soll im Frühling 2024 begonnen werden, die In-
betriebnahme wird Anfang 2025 erwartet. 
 
Erforderlicher Zusatzkredit 
 
Der im Jahr 2017 bewilligte Rahmenkredit für den Neubau Quellwasserableitung Schwändi 
beträgt CHF 4'490'000.00 (exkl. MWST). 
 
Für das Projekt Neubau Quellwasserableitung Schwändi werden gemäss aktuellem Planungs-
stand neu Gesamtkosten von CHF 5'980'000.00 (exkl. MWST) erwartet. Die Mehrkosten sind 
einerseits mit Projektoptimierungen und -erweiterungen sowie der in den letzten Jahren ein-
getretenen Teuerung begründet. 
 
Im Rahmen der Detailplanung wurde das Bauprojekt gegenüber dem Vorprojekt aus dem 
Jahre 2017 optimiert und den aktuellen Randbedingungen und Auflagen angepasst. Insbe-
sondere wurde das Konzept dahingehend angepasst, dass die Ableitung des Trinkwassers 
auch bei einem Stromausfall gewährleistet bleibt. Zudem ist der Bau des neuen Reservoirs 
Hartmanix geplant, welches neu die Gebiete Ober-Hartmanix, Hartmanix, Bodenberg, Berg 
Studi sowie Berg Hag mit Trinkwasser erschliesst. Die zugehörige Wasserleitung kann dabei 
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Termine 
 
Die Ausführung der Sanierung erfolgt während den Schulferien im Frühjahr, Sommer und 
Herbst 2024. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Baukredit für die Teilsanierung 
(2. Etappe) des Oberstufenschulhauses (alter Teil) im Kostenbetrage von CHF 800'000.00 
inkl. 8.1 % MWST, zuzüglich teuerungsbedingte Mehraufwendungen (Kostenstand Juli 2022) 
zuzustimmen. 
 
 
Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten 
 
Als Finanzkommission haben wir das Sachgeschäft für die Erteilung des Baukredites von 
CHF 800'000.00 inkl. 8.1 % MWST für die Teilsanierung (2. Etappe) des 
Oberstufenschulhauses (alter Teil) gemäss dem gesetzlichen Auftrag geprüft. Wir beantragen, 
dem vorliegenden Sachgeschäft zuzustimmen. 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Urs-Peter Käslin, Präsident; Herbert Genhart, Mitglied; Rita Käslin-Waser, Mitglied; Remo Käslin, Mit-
glied; Thomas Odermatt, Mitglied 
 
 
 
Traktandum 6 
Gemeindewerk Beckenried. Bewilligung eines Zusatzkredites für den Neubau der Quell-
wasserableitung Schwändi im Kostenbetrage von CHF 1'490'000.00 (ohne MWST) 
 
 
Ausgangslage 
 
Zu den Aufgaben des Gemeindewerks Beckenried gehört der Betrieb der Wasserversorgung 
Beckenried und Klewenalp. Damit die Bevölkerung zuverlässig mit einwandfreiem Trinkwasser 
versorgt werden kann, müssen die Anlagen stetig unterhalten und erneuert werden. Im Jahr 
2017 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Rahmenkredit für drei grossen Er-
neuerungsprojekte der Wasserversorgung. 
 
Für die Realisierung der drei Projekte wurden folgende Kosten bewilligt: 
 
- Ersatz Reservoir Ergglen auf der Klewenalp CHF  1'270’000 
- Ersatz Pumpwerk Tannibüel auf der Klewenalp CHF  1'090’000 
- Neubau Quellwasserableitung Schwändi  CHF  4'490’000 
 
Gesamtkosten für alle Projekte, Rahmenkredit (ohne MWST) CHF  6'850’000 
 
Die Projekte Ersatz Reservoir Ergglen und Pumpwerk Tannibüel wurden in den vergangenen 
Jahren erfolgreich realisiert und sind im Betrieb. Der Kredit für diese beiden Projekte konnte 
insgesamt um rund CHF 630'000 unterschritten werden. Die Projekte auf der Klewenalp 
wurden wie folgt abgerechnet: 
 Baukosten Kreditunterschreitung 
 
- Ersatz Reservoir Ergglen CHF  990'421 CHF 279’579 
- Ersatz Pumpwerk Tannibüel CHF  736'977 CHF 353’023 
 

Nun steht als letztes dieser drei Projekte noch die Realisierung der Quellwasserableitung 
Schwändi an. 
 
Die Gemeinde Beckenried bezieht gegenwärtig ihr Trinkwasser im Normalbetrieb aus den 
Quellen Ambeissler und Lanzig. Bei niedrigen Quellschüttungen, z.B. aufgrund von Trocken-
heit, kann Beckenried mit diesen Quellen jedoch nicht mehr ausreichend mit Trinkwasser ver-
sorgt werden. Das Grundwasserpumpwerk Lielibach wurde im Jahr 2017 aufgrund be-
stehender Nutzungskonflikte in den Schutzzonen zur Notwasserfassung herabgestuft. Ein Be-
zug von Wasser aus der Notwasserfassung ist auf ausserordentliche Situationen beschränkt. 
Eine wiederkehrende Trockenheit gilt jedoch nicht als ausserordentliche Situation. Die 
Wasserversorgung Beckenried ist über eine Leitung mit der Wasserversorgung der Gemeinde 
Buochs verbunden. Über diesen sogenannten Notverbund kann in Notfällen gegenseitig 
Wasser geliefert werden, ein dauernder Wasserbezug ist hingegen vertraglich nicht vereinbart. 
 
Mit der Quelle Schwändi verfügt die Wasserversorgung Beckenried über einen weiteren 
Bezugsort mit ausreichend qualitativ hochwertigem Quellwasser. Diese Quelle hat eine gültige 
und intakte Schutzzone und wird bereits heute für die Trinkwasserversorgung auf der 
Klewenalp genutzt. Mit dem Projekt Quellwasserableitung Schwändi wird die Wasserver-
sorgung Beckenried neu ausgerichtet, indem der Wasserbedarf künftig primär ab dieser 
Quelle, das heisst ab der Brunnenstube Schwändi, zum Reservoir Arschad abgeleitet wird. 
Somit profitiert neu auch die Wasserversorgung Beckenried von dieser Schutzzone auf der 
Klewenalp als zusätzliches Standbein in der Wasserversorgung. Das dadurch zur Verfügung 
stehende einwandfreie Trinkwasser stellt zukünftig den Wasserbedarf der Gemeinde Becken-
ried zu 100 % sicher. 
 
Damit das Schwändiwasser für die Versorgung von Beckenried genutzt werden kann, muss 
eine neue Wasserleitung von der Fassung Schwändi bis in das Dorf-Reservoir Arschad gebaut 
werden. Durch diese Leitung wird das Wasser ins Reservoir geleitet und dort mit einer UV-
Anlage aufbereitet. Die rund 3.3 km lange Leitung wird als Druckleitung gebaut, damit beim 
Reservoir Arschad aus dem Quellwasser in einem neu zu erstellenden Trinkwasserkraftwerk 
zusätzlich Strom produziert werden kann. Dieses beim Reservoir Arschad geplante Trink-
wasserkraftwerk wird technisch so konzipiert, dass es als "Notstromgruppe" die für den Betrieb 
der Wasserversorgung notwendige Energie liefern wird. Damit kann auch bei einem Strom-
ausfall unterbruchslos die Aufbereitung und Lieferung von einwandfreiem Trinkwasser sicher-
gestellt werden. 
 
Die Baubewilligung für das Projekt Quellwasserableitung Schwändi wurde am 30. Mai 2023 
erteilt und liegt rechtskräftig vor. Aktuell wird der Beschaffungsprozess sowie das Aus-
führungsprojekt vorbereitet. Mit dem Bau soll im Frühling 2024 begonnen werden, die In-
betriebnahme wird Anfang 2025 erwartet. 
 
Erforderlicher Zusatzkredit 
 
Der im Jahr 2017 bewilligte Rahmenkredit für den Neubau Quellwasserableitung Schwändi 
beträgt CHF 4'490'000.00 (exkl. MWST). 
 
Für das Projekt Neubau Quellwasserableitung Schwändi werden gemäss aktuellem Planungs-
stand neu Gesamtkosten von CHF 5'980'000.00 (exkl. MWST) erwartet. Die Mehrkosten sind 
einerseits mit Projektoptimierungen und -erweiterungen sowie der in den letzten Jahren ein-
getretenen Teuerung begründet. 
 
Im Rahmen der Detailplanung wurde das Bauprojekt gegenüber dem Vorprojekt aus dem 
Jahre 2017 optimiert und den aktuellen Randbedingungen und Auflagen angepasst. Insbe-
sondere wurde das Konzept dahingehend angepasst, dass die Ableitung des Trinkwassers 
auch bei einem Stromausfall gewährleistet bleibt. Zudem ist der Bau des neuen Reservoirs 
Hartmanix geplant, welches neu die Gebiete Ober-Hartmanix, Hartmanix, Bodenberg, Berg 
Studi sowie Berg Hag mit Trinkwasser erschliesst. Die zugehörige Wasserleitung kann dabei 
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mehrheitlich im selben Graben wie die Leitung der Ableitung der Schwändiquelle verlegt 
werden. Die bestehenden Anlagen der Wasserversorgung Klewenalp in der Schwändi sind 
mittlerweile 50-jährig und es zeigt sich, dass auch bei diesen Anlagen bald Erneuerungs-
arbeiten anstehen, da deren Lebensdauer in absehbarer Zeit erreicht sein wird. Die ent-
sprechenden Sanierungsarbeiten werden sinnvollerweise gleichzeitig mit dem Projekt Ab-
leitung Schwändi umgesetzt. 
 
Erhebliche Mehrkosten werden durch die Preissteigerung seit 2017 verursacht. Die Baukosten 
sind gegenüber Oktober 2017 bis April 2023 um rund 12 % (Schweizerischer Index Tiefbau) 
gestiegen. 
 
Aus den oben genannten Gründen reicht der Kredit aus dem Jahr 2017 nicht mehr aus und es 
ist ein Zusatzkredit erforderlich. 
 
Für das Projekt Neubau Quellwasserableitung Schwändi inklusive der Erneuerungen der be-
stehenden Wasserversorgung Klewenalp und den Ergänzungen im Gebiet Hartmanix rechnen 
wir mit Gesamtkosten von CHF 5'980'000.00 exkl. MWST. Es ist somit ein Zusatzkredit in der 
Höhe von CHF 1'490'000.00 exkl. MWST notwendig. 
 
Dank den erheblichen Minderkosten bei den Projekten Reservoir Ergglen und Pumpwerk 
Tannibüel sind diese Zusatzkosten für die Wasserversorgung Beckenried verkraftbar. Zudem 
generiert das geplante Trinkwasserkraftwerk durch den Energieverkauf jährlich zusätzliche 
Erträge zu Gunsten der Wasserversorgung. Auf der Kostenseite verursacht die Investition zu-
sätzliche Kapitalkosten (Abschreibungen, Zinsen), was mittelfristig eine leichte Erhöhung der 
Wasserpreise absehbar macht. Durch die in den nächsten Jahren zu erwarteten Anschluss-
gebühren, kann die Preissteigerung etwas abgefedert werden. Eine allfällige Anpassung der 
Wassertarife wird voraussichtlich im Rahmen der bereits angekündigten Revision des Wasser- 
und Abwasserreglementes umgesetzt. 
 
 
Antrag der Verwaltungskommission 
 
Die Verwaltungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, dem Zusatzkredit von 
CHF 1‘490‘000.00 exkl. MWST für den Neubau der Quellwasserableitung Schwändi und die 
Erneuerung der Wasserversorgung Schwändi zuzustimmen. 
 
 
Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten 
 
Als Finanzkommission haben wir das Sachgeschäft für die Erteilung eines Zusatzkredites von 
CHF 1'490'000.00 exkl. MWST für den Neubau der Quellwasserableitung Schwändi und die 
Erneuerung der Wasserversorgung Schwändi gemäss dem gesetzlichen Auftrag geprüft. Wir 
beantragen, dem vorliegenden Sachgeschäft zuzustimmen. 
 
FINANZKOMMISSION BECKENRIED 
Urs-Peter Käslin, Präsident; Herbert Genhart, Mitglied; Rita Käslin-Waser, Mitglied; Remo Käslin, Mit-
glied; Thomas Odermatt, Mitglied 
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